
setzgebung einen Rahmen vorgibt, der eine
Grundstruktur sicherstellt und alsdann die
Anstalten durch Selbstverpflichtungserklä-
rungen diese Struktur in weiteren Einzel-
heiten eigenständig ausfüllen. 

Die Schrift gliedert sich im Wesentlichen
in drei große Teile: Nach einer Einleitung fin-
det man einen, ein Drittel der Untersuchung
umfassenden historisch-rechtsgeschichtli-
chen Abschnitt bis hin zu den heutigen Fra-
gen der technischen Entwicklung, dann ei-
nen Teil entsprechender Größe zum Fortbe-
stand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
und schließlich einen letzten Teil zu seinen
künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Abschnitte sind jeweils stark unterglie-
dert und entsprechend im Detail erarbeitet.
Im Rahmen dieser Präsentation der Untersu-
chung ist nicht veranlasst, insoweit in die Ein-
zelheiten einzutreten. 

Dieser Duktus der Arbeit liegt gewiss auf
der Linie der gegenwärtigen Debatte. Es fällt
aber zunächst auf, dass der, zuerst im Baden-
Württemberg-Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfGE 74, 297ff., 345f.; spä-
ter BVerfGE 83, 238ff.) statuierten Entwick-
lungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk kein Raum mehr bleibt. Dies zeigt
sich auch daran, dass in den Untersuchungen
dieser Arbeit der Programmautonomie als
Ausgangspunkt dieser Entwicklungsgaran-
tie der systematische Ort im Konstrukt der
Rundfunkordnung unter Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG entzogen erscheint. Nicht, dass sie nicht
behandelt würde, aber sie rangiert unselbst-
ständig neben der – für den Gang der Unter-
suchung viel wichtigeren – Bestandsgaran-
tie. Ebenso liegt es mit der Reichweite der
Herrschaft der Parlamente über den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk: Die Staatsferne –
wiewohl sie in den ersten Abschnitten und
später von Zeit zu Zeit zur Dogmatik des Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG durchaus anzutreffen und
auch angesprochen ist – gerät insoweit in Ver-
gessenheit. Das ermöglicht zudem, die älte-
ren Kämpfe um die Reichweite des legislati-
ven Zugriffs auf die Programmzahl nicht mehr
wirklich fortzuführen. Darüber hinaus eröff-
net diese perspektivische Verkürzung der nor-
mativen Reichweite der rundfunkrechtlichen
Grundrechtsgarantie eine unkritische Rezep-
tion der Dogmatik der „Selbstregulierung“,
so dass diese unproblematisch erscheint wie
das Kaninchen aus dem Zylinder. Das damit

stärkeren Vereinfachungen gegriffen werden,
als sie eine Fallsammlung für Anfänger und
Zaungäste des Fachs in Fachhochschulen und
Universitäten notwendig macht.

Im Ganzen zusammen mit dem Lehrbuch
des Autors, aber auch isoliert stellt diese Fall-
sammlung einen gelungenen Versuch dar. Sie
kann dem einschlägigen Personenkreis nur
empfohlen werden.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Die Dissertation aus Hannover, entstanden
unter der Ägide von Jutta Stender-Vorwachs,
lässt schon durch ihren Titel erkennen, wo-
hin die Reise geht, allerdings ohne auch die
Entwicklungsgarantie, also die aktuelle
Kampfzone zwischen privaten Anbietern, Zei-
tungsverlegern und den öffentlich-rechtli-
chen Anstalten, zu nennen. Dabei verfolgt die
Untersuchung den Gegenstand mit Hilfe der
These von der mangelnden Existenzberech-
tigung der Anstalten, was aber eher eine heu-
ristische Sonde als eine ernsthafte Parole dar-
stellt. Denn rasch erweist sich, dass die
Gewährleistung der Grundversorgung die
Grenze auch der gesetzgeberischen Gestal-
tungsfreiheit bezeichnet, die für die Anstal-
ten streitet, so lange nicht ernsthaft behaup-
tet werden kann, dass die privaten Anbieter
diese Versorgung vorhalten, wiewohl sie da-
zu verpflichtet werden könnten. In diesem
Sinne besteht keine absolute Bestandsgaran-
tie für die Anstalten, aber sie allein werden
gegenwärtig dem Grundversorgungsauftrag
gerecht. Daher ist der Bestand der Anstalten
Voraussetzung für verfassungsgemäße Struk-
turen des Rundfunksystems. Die tatsächliche
Lage bewirkt so den Fortbestand der relativ
sicheren Bastion der Anstalten. Auf der an-
deren Seite folgt die Arbeit dem Trend, die
Anstalten zu einer eigenen Konkretisierung
ihres Aufgabenbereichs im Wege der „Selbst-
regulierung“ zu veranlassen, so dass die Ge-
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für nationale Besonderheiten zusammen. Der
Anwendungsvorrang des Europarechts lässt
diese völlig aus dem Blick geraten, geht es
doch schlicht um Durchsetzung der europäi-
schen Perspektive. Das kann aber nicht das
letzte Wort sein, weil einerseits auch in Ver-
fahren und Organisation die nationale poli-
tische wie kulturelle Identität eine eigenstän-
dige Rolle spielt und sich niederschlägt und
andererseits im Bereich von Querschnittsma-
terien, wie der Rundfunk zweifellos eine ist,
generell besondere Rücksicht auf die natio-
nalen Besonderheiten des Mitgliedstaates zu
nehmen ist. 

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit
diesen faktischen Fragen der Wirkungen der
so genannten „Selbstregulierung“ hätte hier
einerseits vielleicht eine größere Skepsis aus-
gelöst. Andererseits wäre es nach der Thema-
tik „Notwendigkeit“ des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks eventuell auch gar nicht an-
gezeigt gewesen, darauf einzugehen. Wenn
es indes nun angezeigt gewesen wäre, so hät-
te – zumal die europäische Ebene gesehen
war – hier zumindest die Publikation erst nach
einer Bearbeitung, welche diese Rechtsfra-
gen einbezieht, erfolgen sollen. So ist die Ar-
beit jenseits ihrer grundlegenden These, die
je nach Standpunkt in unterschiedlicher Di-
mensionierung von vielen geteilt werden
wird, von nur sehr geringer Nachhaltigkeit
geprägt. Die Rechtsentwicklung überholt sie
also sehr rasch und macht sie zu einer der vie-
len umfangreichen Untersuchungen, die über
ihren engeren Zweck im Promotionsverfah-
ren hinaus zu wenig weitere Wirkung ent-
falten können. Zumindest wäre der Autorin
zu empfehlen, durch kleinere Beiträge ihre
Untersuchung sozusagen fortzuschreiben und
auf diesem Wege im Markt der Auseinander-
setzung präsent zu bleiben. Das gilt auch un-
ter dem Aspekt der Entwicklung im Lichte der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zur Gebührenfinanzierung der Rundfunkan-
stalten vom September 2007. 

Insgesamt handelt es sich aber um eine
Untersuchung, die eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit Geschichte und Gegenwart
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in
Deutschland enthält und eine tragfähige Be-
gründung für seinen Fortbestand entwickelt.
Fragwürdig sind – wie gesagt – die Ausfüh-
rungen, welche die aktuelle Debatte um die
so genannte „Selbstregulierung“ wiederge-

erwirkte Privileg der entscheidungstheoreti-
schen und normativen Naivität ermöglicht
es, die Arbeit mit einer befriedenden Perspek-
tive zu Ende zu bringen: Erfüllen die Anstal-
ten die Anforderungen jener „Selbstregulie-
rung“, so scheinen sich die gegenwärtigen
Konflikte in Wohlgefallen aufzulösen. 

Leider ist dem keineswegs so: Die einge-
forderten Mechanismen der „Selbstregulie-
rung“ führen – wie dies in anderem Zusam-
menhang, insbesondere zum Hochschulrecht,
schon beobachtet und auch durchaus ge-
druckt worden ist (vgl. U. Mager, Die Univer-
sität im Zeichen der Ökonomisierung und In-
ternationalisierung, in: Veröffentlichungen
der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer [VVDStRL] 65, 2006, S. 274ff., 288 ff.)
– zu einer informalen Steuerung der Entschei-
dungsprozesse und auf diesem Wege zu ei-
ner Gängelung und Bevormundung derer, die
sich „selbst verpflichten“ oder unter „Zielver-
einbarungen“ stellen sollen. 

Im Bereich des Rundfunks wird dies noch
verstärkt, weil die Einwirkung des Europa-
rechts infolge der Beihilfeproblematik bei der
Rundfunkfinanzierung durch Gebühren –
nach dem Stand vom April 2007 infolge der
Entscheidung der Kommission über die Ein-
stellung des betreffenden Verfahrens, welche
die Arbeit nicht mehr berücksichtigen konn-
te – ergibt, dass die Programmfreiheit auf
eine Freiheit der Redaktionen reduziert er-
scheint, d.h. nicht nur dem Wortlaut, son-
dern auch der Sache nach nicht vorkommt,
die neuen Verbreitungswege faktisch unter
einen Genehmigungsvorbehalt geraten und
im Übrigen die Rechtsaufsicht so aktiviert
wird, dass sie die Selbstverpflichtungen vor
Veröffentlichung in den amtlichen Blättern
des jeweiligen Landes prüft. Dies wird in der
Praxis – wird es hingenommen – zu voraus-
eilendem Gehorsam, informellen Interven-
tionen und all dem führen, was eine rechts-
staatliche Aufsicht nach den ausgeprägten
Traditionen des deutschen Verwaltungsrechts
gerade abwenden soll und für das Rundfunk-
verwaltungsrecht ebenso gelten sollte, zumal
dieses im Rahmen der nationalen politischen
Kultur des Mitgliedstaates der Europäischen
Union ausgestaltend wirkt, mithin von der
europäischen Ebene zu respektieren wäre.
Dass die europäische Ebene all dies nicht
sieht, hängt mit einer legitimen strukturel-
len Blindheit der europäischen Entscheider

ben und sie beleuchten, ebenso wie diejeni-
gen, welche die europarechtlichen Fragen an-
sprechen. Hier sollte man weitere, vor allem
noch aktuellere und empirisch wie rechtlich
etwas tiefer greifende Studien zu Rate ziehen
und sich nicht allein auf diese Teile der Un-
tersuchung stützen, die damit ja auch selbst
über ihr eigentliches Thema hinausgreift.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig 
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